
 
 

Finanzreglement 

 

1. Grundlagen 
Dieses Reglement wird gestützt auf Art. 41 bis 46 der Vereinsstatuten vom 26. Ok-
tober 2001 erlassen. 

Es regelt die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel, die für eine zweck-
dienliche Vereinsführung notwendig sind. 

Das Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

(Das Vereinsvermögen ist durch den Vorstand mündelsicher anzulegen.) 
 
 

2. Mittelherkunft und -verwendung 
Mitgliederbeiträge 
Die Mitgliederbeiträge werden jährlich von der Hauptversammlung festgesetzt. Die 
Beiträge können an der HV eingezogen oder mit Einzahlungsschein an den Turn-
verein überwiesen werden. 

Die Beitragshöhe wird so festgesetzt, dass möglichst die folgenden Kosten gedeckt 
werden: 

• Verbandsbeiträge (TBOE und STV) 

• obligatorische Versicherungsbeiträge STV 

• Leiterentschädigungen 

• Vorstandsentschädigungen 

• Verwaltungskosten 

• Sachversicherungen 
 
Beiträge pro Jahr 

• Elki/Kitu     Fr. 70.00/Kurs 
(mit Geschwister)    je Fr. 20.00 

• Jugendriege     Fr. 25.00/Kind 
(mit Geschwister)    Fr. 20.00 für 2. Kind 

Fr. 15.00 für 3. und weitere Kinder 

• Aktivmitglieder    Fr. 90.00 

• Freimitglieder ernannt vor Fusion  Fr. 90.00 

• Männerriege     Fr. 90.00 

• Frauenriege     Fr. 90.00 

• Senioren     Fr. 90.00 

• Seniorinnen     Fr. 90.00 

• Leiter/innen     Fr. 90.00 

• Lehrlinge/Studenten   Fr. 60.00 

• Passivmitglieder    Fr. 40.00 
 



 
 
 
 

Die Vorstands-, TK- und die Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht gegenüber 
dem TV Aarwangen ausgenommen. 

 
 

3. Veranstaltungen 
Der Vorstand beantragt der HV die Durchführung von Anlässen. Für diese Anlässe 
werden OK`s gebildet. Die OK-Mitglieder rekrutieren sich aus den Reihen der Ver-
einsmitglieder.  

Dem/der Vereinskassier/in ist es freigestellt, das Amt der/des Festkassiers/in an ein 
Vereinsmitglied zu delegieren. 

Der Gewinn/Verlust fliesst in/trägt die Vereinskasse. 

Diese Anlässe tragen hauptsächlich zur Finanzierung der folgenden Kosten bei: 

• Kurse, Weiterbildung 

• Sportanlässe, Wettkämpfe, Turnfeste (Anteil) 

• Turnmaterial (Verbrauchsmaterial) 

• Geräte (Anschaffungen) 

• Investitionen 

• Geschenke 

• Tenue’s 

• Gymnaestrada 

• u.w.m 
 
 

4. Übrige 
J & S-Kursentschädigungen werden den Leitern bzw. der Gruppe Jugend gemäss 
den  J & S-Richtlinien zur Verfügung gestellt. 

 
 
Dieses Reglement wurde an der Vereinsversammlung beider Vereine vom 26. Oktober 
2001 genehmigt. 
 
 
Aarwangen, 26. Oktober 2001 
 
Damenturnverein Aarwangen    Turnverein Aarwangen 
 
Die Präsidentin:    Der Präsident: 



 
 

Die Hauptversammlung vom 14. Februar 2003 hat folgende Mitgliederbeiträge ange-
passt: 
 
Aktivmitglieder   bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Freimitglieder ernannt vor Fusion  bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Männerriege   bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Frauenriege   bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Senioren   bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Seniorinnen   bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Leiter/innen   bisher Fr. 90.00  neu Fr. 120.00 
Lehrlinge/Studenten   bisher Fr. 60.00  neu Fr.   80.00 
 
 
Die neuen Mitgliederbeiträge haben ab 1. Januar 2003 Gültigkeit. 
 
 
Turnverein Aarwangen 
 
Die Präsidentin: 
 
 
Die Sekretärin: 
 
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
Die Hauptversammlung vom 18. März 2006 hat folgende Mitgliederbeiträge angepasst: 
 
Jugendriege     bisher Fr. 25.00/Kind 
(mit Geschwister)     Fr. 20.00 für 2. Kind 

Fr. 15.00 für 3. und weitere Kinder 
 
   neu Fr. 40.00 für 1. Kind 
    Fr. 20.00 für 2. und weitere Kinder 
 
 
Die neuen Mitgliederbeiträge haben ab Jugijahr 2006/2007 Gültigkeit. 
 
 
Turnverein Aarwangen 
 
Die Präsidentin: 
 
 
Die Sekretärin: 
 
 
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 
 
Die Hauptversammlung vom 1. März 2008 hat folgende Mitgliederbeiträge angepasst: 
 
Elki/Kitu      bisher Fr. 70.00/Kurs 
(mit Geschwister)     je Fr. 20.00 
 
   neu Fr. 50.00/Kurs, wenn mindestens ein 
    Elternteil Mitglied im Turnverein ist 
    Fr. 70.00/Kurs, wenn kein Elternteil 
    Mitglied im Turnverein ist 
 
    (mit Geschwister) keine Änderung 
    je Fr. 20.00/Kurs 
 
 
Die neuen Mitgliederbeiträge haben ab Oktober 2008 Gültigkeit. 
 
 
Turnverein Aarwangen 
 
Die Präsidentin: 
 
 
Die Sekretärin: 
 
 
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
Die Hauptversammlung vom 13. März 2010 hat folgende Mitgliederbeiträge ange-
passt: 
 
Jugendriege     bisher Fr. 40.00 für 1. Kind 
(mit Geschwister)     Fr. 20.00 für 2. und weitere Kinder 
 
   neu Fr. 60.00 für 1. Kind 
    Fr. 30.00 für 2. und weitere Kinder 
 
 
Die neuen Mitgliederbeiträge haben ab Jugijahr 2010/2011 Gültigkeit. 
 
 
Turnverein Aarwangen 
 
Die Präsidentin: 
 
 
Die Sekretärin: 
 


